
	     
	BETRIEBSANWEISUNG

gemäß § 14 GefStoffV
	     

	Unterschrift
	
	Datum

	GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

	Oxidierende Flüssigkeiten und Festsstoffe (Kategorien 1-3)
Umgang mit oxidierenden Gefahrstoffen

	GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT
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	Kat. 1: 
Kann Brand oder Explosionen verursachen oder Verstärken; starkes 

Oxidationsmittel.

Kat. 2 und 3: 
Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.

· Oxidierende Stoffe sind selbst nicht brennbar.
· Stoffe reagieren unter Abgabe von Sauerstoff so heftig mit brennbaren Stoffen oder Zubereitungen, dass sie diese ohne weitere Zündquellen zur Entzündung bringen und einen entstehenden Brand erheblich verstärken können. Mit leicht entzündbaren Flüssigkeiten kann die Reaktion äußerst heftig ablaufen.
· Gemische mit leicht entzündbaren Feststoffen sind meist explosionsfähig.

· Diese Stoffe sind z. T. auch noch stark ätzend oder gesundheitsgefährdend.

	SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
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	· Nicht essen, trinken und rauchen. Getrennt von entzündlichen Stoffen 
aufbewahren. Jegliche Zündquellen (z.B. Funken) vermeiden bzw. fernhalten.
· Berührung mit den Augen, der Haut und Schleimhäuten vermeiden.

· Stäube und Dämpfe nicht einatmen.
· Schutz- bzw. Berufskleidung, Schutzhandschuhe und/oder Schutzbrille mit 
Seitenschutz/Gesichtsschutz tragen.
· Substanzen nie über offener Flamme erwärmen bzw. auf glühende Oberflächen 
geben.

· Nur saubere Geräte benutzen und Behältnisse niemals offen am Arbeitsplatz stehen lassen.

· Nur im Originalbehälter und dicht geschlossen und unter Verschluss (zugängig nur für Sachkundige) aufbewahren. Weitere Lagerungsvorgaben aus den stoff-spezifischen EG-Sicherheitsdatenblättern entnehmen.
· Nur in stets gut be- und entlüfteten Arbeits- und Lagerräumen anwenden/lagern.

· Produkte nicht in Oberflächengewässer, Kanalisation und das Grundwasser 
gelangen lassen.

	VERHALTEN IM GEFAHRFALL
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Brandfall / Leckage

	· Geeignete Löschmittel: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Brandgase nicht einatmen.
· Nach Verschütten/Freisetzung: Mit bindendem Material (z.B. Universalbindemittel) aufnehmen und der fach- und sachgerechten Entsorgung zuführen.

	ERSTE HILFE
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Erste Hilfe
	· Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mindestens 15 Minuten unter fließendem Wasser ausspülen. Sofort Augenarzt hinzuziehen.

· Nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Hautpflege. Hautarzt kontaktieren.

· Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Arzt hinzuziehen.
· Nach Verschlucken: Wasser in kleinen Mengen nachtrinken lassen. Sofort Arzt hinzuziehen. Arzt entscheidet über Brechreizauslösung.
· Unfall und Erste-Hilfe-Leistung in das Verbandbuch eintragen.

	SACHGERECHTE ENTSORGUNG
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	· Entsprechend den Entsorgungsvorgaben des Herstellers unter Nr.13 im 
EG-Sicherheitsdatenblatt entsorgen. Restentleerte Behälter gehen in die Verwertung und Restmengen über einen Entsorgungsbetrieb (Nachweisführung).
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